
Jetzt Förderung für
LED-Beleuchtung sichern

www.tempLED.de



Das Bundeswirtschaftsministerium unterstützt Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz in Gebäuden mit dem Förderprogramm BEG EM. Der Austausch 
veralteter Beleuchtungssysteme lohnt sich doppelt: Sie senken Ihre Investitions-
kosten dank Förderung und sparen langfristig Energiekosten – Jahr für Jahr. 

Wer kann die Förderung nutzen? 

•	 Unternehmen 

•	 Kommunale Gebietskörperschaften 

•	 Gemeinnützige Organisationen (inkl. Kirchen) 

•	 Wohnungseigentümergemeinschaften 

•	 Sonstige juristische Personen 

•	 Privatpersonen und freiberuflich Tätige 

Wie hoch ist die Förderung? 

•	 15 % Zuschuss für Einzelmaßnahmen (gültig seit 15.08.2022) 

•	 50 % Zuschuss für Baubegleitung 

•	 Förderzeitraum: bis 31.12.2030 (vorbehaltlich Verlängerung) 

•	 Keine EU-beihilferechtlichen Einschränkungen 

Welche Voraussetzungen gelten? 

•	 Das Gebäude muss mindestens 5 Jahre alt sein 

•	 Es muss beheizt und/oder gekühlt sein (z. B. keine Förderung für unbeheizte 
Lagerhallen) 

•	 Ein Energie-Effizienz-Experte muss eingebunden werden 

•	 Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 2.000 Euro netto 

•	 Die Lichtausbeute muss mindestens 
 
	 •   140 lm/W bei LED-Lichtbandleuchten 

	 •   120 lm/W bei anderen Beleuchtungssystemen betragen 

•	 Der Lichtstromerhalt muss mindestens L80 bei 50.000 Betriebsstunden betragen 

Mehr Licht, weniger Kosten –  
mit staatlicher Förderung 

Welche Maßnahmen werden gefördert? 

•	 Austausch alter Leuchten inklusive Umfeldmaßnahmen  
(z. B. Material, Installation, Entsorgung) 

•	 Hinweis: Malerarbeiten und ähnliche kosmetische Maßnahmen  
sind seit Q2 2023 nicht mehr förderfähig 

•	 Steuerungssysteme für Tageslicht- oder Präsenzregelung 

•	 Komponenten für ein Energiemanagementsystem 

•	 Inbetriebnahme und Optimierungsmaßnahmen 

•	 Fachplanung und Baubegleitung durch Experten 

Wie erfolgt die Antragstellung? 

•	 Antragsberechtigt: Eigentümer, Pächter oder Mieter des Gebäudes  
sowie deren Vertragspartner 

•	 Wichtig ab 01.01.2024: Vor Antragstellung muss ein Liefervertrag  
mit einem Zulieferer (z. B. Installateur) abgeschlossen sein,  
der eine aufschiebende Klausel enthält 

•	 Bewilligungszeitraum nach Förderzusage: 36 Monate  
(keine Verlängerung möglich) 

•	 Energie-Effizienz-Experte muss unabhängig beauftragt werden 

•	 Planungs- und Beratungsleistungen dürfen bereits vor Antragstellung erfolgen 

Unser Service für Sie: 

•	 Projektberatung – individuelle Unterstützung für Ihr Vorhaben 

•	 Analyse Ihres Einsparpotenzials 

•	 Vermittlung eines Energie-Effizienz-Experten 

•	 Prüfung der Förderfähigkeit 

•	 Erarbeitung passender Lösungen



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten 
oder benötigen Sie weitere Informationen?  
 
Unser Expertenteam hilft Ihnen gerne weiter!

+49 8033 4954-710
sales@tempLED.de

So erreichen Sie uns


